
Untersuchungen iiber Diodor's römisclle Geschichte.

Der Streit über die Quelle der römischen Geschichte Diodor's
ist bisher durchweg mit sehr allgemeinen Argumenten geführt wor­
den, bei denen Untersuchungen Über die den knappen Berichten
Diodor's zu Grunde liegenden Anschauungen die Hauptsache bil­
deten. Nitzsch (röm. AnnaJ.) gelangte durch sehr gezwungene
Interpretationen zur Annahme einer claudier- und plebeierfreuud­
lichen Tendenz und nahm sie daher für die von ihm geschaffenen,
angeblich von On. Flavius redigirten plebeischen Annalen in An­
spruch. Clason stellte auf ganz allgemeine Vermuthungen hin Piso
als c Oandidaten' auf I, Mommsen wies dann nach, dass in der
That Fabius Pictor ungefähr das berichtet haben könne, was
Diodor erzählt 2. Im Grunde genommen beruht freilich die gang­
bare Annahme, Diodor habe aus Fabius geschöpft, wesentlich dar­
auf, dass DiodOl"S Abriss alle anderen Darstellungen an Alter und
Trefflichkeit Überragt, und dass Fabius der einzige unter den
1Uteren Annalisten ist, dessen Gestalt uns einigermassen greifbar
entgegentritt. Ein positiver Anhalt bietet sich nur hei dcr Schil·
derung der gallischen Katastrophe, wo der gleich alte aber stark
ahweichende Bericht Po1. Ir 18 nebcn Diodor tritt.. Hat. - wie
ausseI' von Unger allgemein angenommen wird Polybios aus
Fabius geschöpft, so kQ,un letzterer nicht Diodor's Quelle sein 3 ;

indessen kann jene Annahme -- die ich Übrigens in keiner Weise

1 Heidelberger J ahJ.:}19. 1872, 83n ff.
2 Röm. Forsch. II ~1' fl'. Aehnlich GolJmann, do Diod. Sic.

fontibus. Marburg 1869.
g Dies scheint mir Tholll'et., .ler gsll. Brand p. lG4 Fr. (.Tahrhh.

f. Phi!. Supp!. Brl. XI) gegen Jl!Iommsf'n erwiesen zu hahen; den sonstigf'll
Ergebnissen Thouret's vermRg ich nirgends heiznstimmen.
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bestreiten will - nicht als Grundlage einer weiteren Quellenunter­
suchung dienen.

Was Fahius anbetrifft lässt sich indessen, wie ich glaube,
auf anderem Wege Zu einem sicheren Resultat gelangen. XII 73
heisst der eine Consul des Jahres 325 u. c. A15iJxWt; :$~l!rLOC; WuJ1}­
1I&'''lC; (im Nom.), offenbar eine falsche Nominativbildung aus einem
lat. abI. Fidenate. Ebenso ist XII 27 Ti:rov :$f8l!1:lvw}' ::ETl!0VX1Wva
cos. 306 aUS T. Verginio Structo ['l'ricosto?] hervorgegangen; ein
ä.hnlicher Fehler scheint in ~eovlA.t(Jr; KO(J(Jwv XIV 99 = SeI'.
Sulpicius CamerinUB COB. 361 zu stecken. Weniger sicher ist
Acull&l1}IJ XVI 15 C08. 395, während z. B. Plutarch Aalvar; gen.
-(t declinirt (Brut. 16). Dagegen weisen die Varianten nOvnMXOACtr;
(und novßJ...) füt· fIon'A. (bei Mommsen in aer Fastenliste C. I. L.
Ia. 279. 284. 294) gleichfalls darauf, dass Diodor seille Fasten
aus einer lateinisch geschriebenen Quelle geschöpft hat. Fasten und
Geschichtserzählung gehören aber bei Diodor eng zusammen, und
auch in letzterer schimmert die lateinische Quelle häufig durch.
Natürlich kann nichts beweisen, dass er mit den Späteren OiJo­
AOVOXOt oder OMAaXOt schreibt, nicht wie Skylax 'O)..(Jl)(, ferner
VIII 3 und 4 'PifW;, nicht 'p(fJP.OC;, wie umgekehrt ibo NEP.Sr:Wf!
Numitor, Xl 67 NEf.llrnJewe; Liv. II 58 Numitorius, dass neben
'lanvyla XIV 117. XX 35 sich XIX 10 'AnovUa findet u. li. Auch
dass die Bewohner VOll Caere in dem griecbischen Abschuitt XV
14 'Ayv').)..ft"im heissen, XIV 117 1 dagegen vno KsfjÜuIJ [leg. l((u­
phIlW?] steht, beweist nichts. Auffallender ist SChOll OiJEM7:l.!lvWJ·
XIV 102 = Veliterni, nicht - 1:l!ftltWIJ, was Steph. Byz. BiAn:l!ft fUr
(las richtige erklärt (7:0 g:ht T~r; x/neue;) und Plut. Cam. 42. Coriol.

. 12 schreibt; ferner die hybride Bildung :$ae~WJ'iav XV 27. Ent­
scheidend ist, dass während er die Etrusker sonst immer TW.!f!"l,'ol '
nennt, ihm XIV 117 ano Tovaxwv entschliipft ist. Ferner heisst
Falerii XIV 96 (/ht.'AiOKOJ· noMI' [ElCJ 1:I)V OJaAtaxliJIJ i8'J'ovC;2. Endlich
gibt Diodor die Stadt Yerrugo XIV 11 = Liv. IV 58 durch "Bp­
f!0VK(tl', dagegen XIV 99 = Liv. V 28 durch EX OV15I.!(l'/y'lvor; a

wieder. Solches Schwanken ist natürlich wohl hei einem wenig
sorgfältigen Uebersetzer, aber nicht, bei Benutzung eines griechisch

1 VgL Stl'll.UO V 2, 3. Mommsen R. J!'. 11 3SS f.
2 eodd. <j'{).II1HJll' und q'almY-Wl'. Die Bewohuet· heiasen ll!\tüI'!ich

bei Diodor immer q>C,;.{fiXOI, ·während sie bei Plutarch im Camillull m",hr­
fach, bei Steph. Byz. aUS9chliesslioh "PCtU(!/O, genannt werden.

3 aJ. Ovepill'{vOt;; Dindorf liest Oue('(!ouyIJ'ot;.
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schreibenden Römers erklärlich, der die Verhältnisse kannte Ulld
wusste, dass beidemale dieselbe Stadt gemeint sei 1.

Mithin redet Diodor die Wahrheit, wenn er I 4 behaupt,et,
lateinisch verstanden und seine römische Geschichte 1,W~'

b;El,Jotr; [den Römern] t)noflJJ17WtTwjJ lx noAÄwlf 7J!OII(JJjJ 1:ED1f!'J7!UJlIwlI
geschöpft zu haben. Seine Quelle ist eine lateinische Chronik, in
der den Ereignissen jedes Jahres die Namen det' Eponymen im
Ahlativ vorangesetzt waren.

Wie gross trot.z aller li'lüchtigkeiten Diodor's und allel'
Mängel der Handschriften auch jetzt noch der Werth dieser Chro­
nik ist, wie frei die Ueberlieferung noch ist von allen systemati­
schen Fälschungen der Späteren, ist wohl allgemein anerkannt
und von Mommsen an einzelnen Beispielen schlagend nachgewiesen 2.

Es wird in der That möglich sein, von hier ans die Darstellung
der ältesten A.qnalell einigermassen wiederherzustellen, womit frei­
lich ein authentisches Bild der äusseren und inneren Geschicht,c
Roms noch durchaus nicht gewonnen ist. Besonders charakteristisch
für die Kriegsgeschichte bei Diodor ist, dass die Persönlichkeiten
noch völlig zurücktreten. In den 35 Abschnitten, welche übet'

1 An der ersteren Stelle (im J. 347 u, c.) ist Verrugo nach Li­
vius und Diodor volskisch, an der zweiten (360 u. c.) nach heiden
äquisch. Es auch dies wieder, wir es in den Berichten d61'
Annalen über diese Zeit selbst in ihrer dürflligsten in keiner
Weise mit gleichzeitigen Angaben zu thun baben, sondem dieselben
erst zu einer Zeit in die Fasten wurden, in der sich die
alten Völkerverhältnisse Latiums längst verwischt hatten. Vgl. Liv. n
16. 17 (Krieg nm Pometill gegen die Aurunker) = 22. 25 (Krieg um
Pometia gegen die Volsker) und Mommsen R. F. II 137 über die geo­
graphischen Grundlagen der CorioJanerzähJung.

2 Bei der Untersuchung über die beiden Consulpaarc, welche
Diodor XII 3 und 77 mehr hat als die Fasten (Röm. F. II 245-263),
ist hinzuzufügen, dass Diodor auch zwischen 296 tmd 297 u. c. ein
Consulpaar mehr geboten haben muss als die I<'asten, da 01. 1 in
unseren Diodorhandschriften ausgefallen ist und seine Consulliste hier
doch keine Lücke aufweist. Die Zahl der eponymen vor
dem gallischen Brande bot also wahrscheinlich in seiner Quelle nicht
zwei sondern drei Stellen mehr als die später recipirte Liste. Im
übrigen ist zu beachten, dass Diodor's ]l'asten für die ältere
Zeit durchweg die cognomina mitaufführen [seit der Einführung' der
I{l'iegstribunen llind sie dagegen sehr selten], ihr häufiges oder seltneres
Vorkommen bei Livius oder Dionys also durchaus Imin Kriterium für
das Alter der Quellen bietet.
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Kriege berichten, werden die Namen der heerfüllrenden 00 ns uIn
nur dreimal genannt: XVI 90 der des LaHnerbesiegers MauHus
Torquatus (414 u. c.), XX 35 die der Führer in deu grossen Fehl­
zügen des Jahres 444, welche den zweiten Samniterkrieg entschie­
den, XX 101 der des Besiegers der Aequer 450 u. c. [Po Sem­
pronius; naoh Liv. IX 45, 9 dagegen consules ambo]. XIV 106,
XX 44. 80. 90 werden als Führer wenigstens im allgemeinen oi
iJmxrot genannt; sonst heisst es immer einfaoh <Pw!uitm. Dass
Diodor hier nicht willkührlich verfahren sondern die ]!;ii~ell111't

seiner Quelle getreu wiedergibt, Jelwt der Umstand, dass in den
sieben Fällen, in denen ein Dictatol' das Heer führt (XII 64. 80,

_ XIV 93. 117, XIX 72.76. 101) nicht nur er, sondern
ausser XIX 101 auch der mag. eq. mit Namen genannt werden.
Ebenso schrieb bekanntlich Oato: bellornm duces non nominavit,
sed sine nominibus res notavit (NepolS Oato 3). Es ist das keines­
wegs eine Eigenart oder Neuerung Oato's, sondern er hat nur die
alte strenge Auffassung der Geschiohte beibehalten und aueh in
der Behandlung seiner Zeit durchgeführt 1. Nicht der Einzelne
kämpft nnd gewinnt den Sieg, sondern das gesammte Volk; die

AUffassung tritt auch sehr deutlich bei Thukydides, wenigel'
prägnant bei. Herodot hervor. Die Annahme scheint :legründet,
dass man etwa in der Mitte des vierten Jahrhunderts v. Ohr. be­
gann die wichtigsten Begebenheiten Jahres in aller Kürze
aufzuzeichnen; dass aber bis mindestens auf den pyrrhischen Krieg

Notizen nur die res nicht die nomina enthielten, lehrt der
der GrabschrHt des Seipio Barbatus mit dem lumalisti­

sehen Bericht über das Jahr 298 V. Ohr. Oato und Diodor zeigen,
dalls die Verthei1nng der Kriegsgeschichte auf die einzelnen 0011­
snln mIt allem was daran hängt erst der letzten systel11atiscllen
Ueberarbeitung der römiscben Geschichte angehört, die wie es
scheint zuerst von On. Gellius in Angriff genommen ist.

Auoh sonst entspricht Diodor's Erzählnng genau dem Bilde,
welches die alten Berichte von den ältern römischen Annalen geben.
Die Sagenzeit, d. h. die Königsgeschichte bis zar BegrÜndung der
Republik war nach Ausweis der Fragmente yon B. vru-x aus­
fiihrlich behandelt und stimmt mit den späteren Darstellungen in
den Sagen wie in den antiquarischen Notizen genau, oft sogat'
wörtlich überein (Tl1,rquinius Vorgeschichte VIII 31 = Polyb; VI
2, 10 ff. Hnltsohj Servius Tod X 1 = Liv. I 48; eHe Lllcret.ia-

1 Vgl. Cato's Bemerkungen Lei Oic. du rep, IJ 1.

Rhein. Mus. f. 1'llilol. N. F. XXXVII. 39
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und Brutussage X 20-22; vor allem aber die l{riegserkHtrung
an Alba mit den Angaben über das helIum pium VIII 25 = Liv.
I 22 f.); es bestätigt sich, dass hier die Tradition früh fest fixirt
ist und die späteren Annalisten wenig zugesetzt haben. Auch in
der Vorgeschichte Roms VII 3 [bei Eusebius I p. 283 ff. Schöne]
gellt mehr auf die lateinische Quelle zllri.ick, als Mommsen I für
Fahius in Anspruch genommen hat. Bekanntlich haben schon
Cato nnd Caseius Hemina dieselbe eingehend behandelt; bei letz­
terem füllte sie das ganze erste Buch 2. Beide haben nachweislich
griechisches Material eingehend verwerthet und werden es au
rationalistischer Kritik und chronologischen Untersuchungen [Cato
fr. 17. 49. 69. Cassius Fr. 78] 80 wenig wie z. B. Berodot haben
fehlen lassen. Ich trage daher kein Bedenken, Diodor'g Worte
(VII 3, aus Synkellos): SIIWt 1:Wl1 avyrllWjJEWII 'fCAaI!1JßlV[;Si; VllSlatJOlI
7:Oi;(; llepi 1:011 'PWWtJAOV iiK 1:ifc; Allleiov ßVYft7:Il0i; yevv1Jß'sveru; EK7:t­
KSllftt T~lJ 'PWft'lJll' '1:0 d" &:J..1]:Tet; o";x o1Jttui; EXe! da Rom 01. 7, 2,
433 J. nach den T!J(tJLKfl, Cd. h. am 21. April 750] gegriindet iet S

lediglich für eine Uebol'setzung der lateinischen Quelle zu halten.
Das Datum ist das auch von Polybios gegebene der Poutificaltafel
(Dion. HaI. I 74), welches überhauptnacll Fabius und vor Varro
ziemlich allgemein anerkannt gewesen zu sein scheint; die Polemik
richtet sich gegen Naevius und Ennius, die Aeneae ex filia nepotem
Romulum conditorem urbis tradunt (Serv. ad Aen. I 273), und
gegen die Plut. Rom. 2. Dion. I 73 erwähnten Schriftsteller 4.

Durchaus römischen Ursprungs nach Inhalt und Chronologie ist die
.darauf folgende Angabe AllJe/ar; rfU! /ferit. Tr,lJ {}J..waLlJ Tifi; T(!olw; E1:WV
Tilutiv 7ta(JE!I..:tovtWlJ TtuQEAaße '~II'l:WII Am:ll/wl1' ßw:nAEluv KU' KUTa­
aX(.dl· 'l:(!tS1:if XQ{vm' l~ illl:t(!WTtWlJ ~qlalJllJfhl KUt tL/U;;l! 67:VX8lJ &:ta­
vaTwv; vgl. Cass. Hemina fr. 7 Aeneas aestate ab Ilio capto secunda

1 Röro. Forsch. II 267 ff.; vgl. Chronol,2 151 ff. 'die alhanische
Königstafel'.

2 S. die Fragmente bei Peter reliquiae.
S Rh. Mus. XXXV 23.
4 Wie Fahius die Vorgeschichte Roms erzählte, wissen wir nicht;

Mommsen's Argumente H.. F. II 268 Allm. faUen weg, wenll Diodor's
Quclle nicht Fabius war. Wenn Plutarch Rom. 3 n~v an' Ahl:{o!J 11E!­
YW07WV 1.11 ';'J)..(ill (iwnUuJl' l~ f;JE!l(l'ou~ Juo, NO,U1lTOQ(( X((I. Ap.01JJ.IOV, n
,)'tmfoxi/ x(€{hIXI:l! Fahills Bericht genau wiedel'gibt, bat auch er zwi.
sehen Aeneas und Romulus eine lange albanische Dynastie angesetzt.
Auch würde wenn er anders erzählt hätte, Dionys rIas wohl nicht, uner­
wähnt h.asen. - Vgl. Peter rell. praef. 97.
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Italiois litoribus 'adpulsus ... .tribus mox annis oum Latino regnat.
.• quo·defuncto summaIn biennio adeptusapud .Numioium parere
desiit aUlloseptimo. patris. Indigetis ci nomen datum. Ebenso Cato
ft·.9-11.Dion. 163 f.Liv. I 2. Wenndanll im folgenden der
pv[fOI:J von der weissen Sau und -den dreissig Ferkeln, welche Aellea.s
die Stelle des zu gründenden Alba anzeigten, aus Fabins _erzii.hlt
wird (vgl.Fabius fr. 3. Cato fr. 13. Varro 1.1. V.144. Dion. I
66 J.), der Verfasser aber die Etymologie yom Flusse Alba Tiber
vorZieht, so das nur, wie weit der etwa um 150.v. ChI'.
schreibende Schriftsteller dem Fabius überlegen zu sein glaubte.

Die folgenden Namen, Jahrzahlen -und Thaten der Silvier
müssen, falls diese wirklich erst im Jahrhundet't v. Chr.
erfunden sein sollten (Niebuhr, Mommsen), allerdings einer andern
Quelle entnommen sein. Die Dyn astie aber ist schon den iUtest,en
Annalen nicht fl'emd. Cato fr, 11. Cassins Hem. fr. 8 I.

Im acbii.rfsten Gegensatz zu der breiten Darstellnngder Kö­
nigszeit stehelldie knappen Notizen iiber die Geschichte der _Re­
publik bis auf den pyrrhischen Krieg hinab. Auch diesentspl'icht
unserem Bilde von den älteren Annalen. Cassius fasste die Geschichte
der Republik bis zun' ersten punischen Krieg 2 mit der Köriigszeit in
ein Buch zusammen, Cato erklärte sie für mager und .langweilig
und überging sie ganz 3, Noch bei Piso füllt sie nur zwei, Bücher
(II und III); erst bei Gellius schwillt sie urplötzlich zu
tigem Umfang: er erzählte den Gallierbrand im 15. Buch, Hemilllt
im zweiten (Macrob, I 16, 21), Es liegt eben hier die Liicke
zwischen der rein mythischen Zeit und den Anfängen ,wirklich
llistorischer Tradition, in der naturgemäss nur kurze Notizen und
auf Rückschlüssen bernhende Hypothesen ihren Platz haben; erst
zur Zeit der Samniterkriege beginnen wirklich, gleichzeitige h isto­
risehe Nachrichten 4. und hier nimmt auch DiodOl"S Bericht an

1 Warum dies FI'agment (Gellius XVII 21, 3), in dem das Zeit­
alter des Horner und Helliod ca. 160 Jahre nach Troja Silviis Albae
regnantibus angesetzt wird", dem Hemillll. nicht angehören könne
(Mommsen Chronol. 156; vgl. Peter rell. CLXXV), vermag ich nicht
einzusehen. Wenn selbst Cato die italisehen .Stämme durchweg an
griechische Ahnen anzuknüpfen sucht, darf uns ein Interesse
für die Hauptwerke der Literatur hei seinem
Zeitgenossen nicht befremden.

2 Nach rr. 21 umfasste das zweite Buch noch den pyrrhisclwl1
Krieg.

s Fr. 77. Nepos Cato 3,
4 Wie in Griechenland m"n anch in Rom weit fdiheT' die
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Umfang zu. Es steht< diese Zeit der zwisGhen der dorischen Wan­
derung und der solonischen Zeit inder griechischen Ueberlieferung
völlig gleich. An den wenigen . Punkten, an dieVolkssageu än­
knupfen, wird auch Diodor's Darstellung sofort ausführlich. Es
sind vor allem der Sturz des Decemvirats 1 . und die gallische Ka­
tastrophe, daneben die Eroberung von VeH (XIV 93) und der
Aequerkrieg von 322 u. c. (XII 64, Dach Livius IV 26 •im J. 323),
iu dem der DictatorPostumius seinen Sohn hinrichten liess 2.

Hinzu kommt wahrscheinlich die bei· Diodor nicht erhaltene Co­
l'iolansage, die bekanntlich schon }i'abius ausführlich erzählte.. Um
so bezeichnender ist die bel'edte KÜrze der Angaben über Sp.
Cassius XI Sp. Maelius XII M. Manlius XV deren
Inhalt bekanntlich zÜ den ausgeführten Geschichten der Späteren
im schärfsten Widersprnchsteht.

Nicht weniger bezeichnend abor ist die Seltenheit und Knapp­
heit verfassungsgeschichtlicher Notizen, von denen überdies die
wichtigsten von den gewöhnlichen AngalJen vollständig abweichen.
Es sind die Berichte über die Vermehrung (?) der Tribunenzahl
XI 67 und über das XII 23:ff., die ich hier noch
kurz zu besprechen beabsichtige.

In das Jahr 283 n. c. die Annalen bekanntlich die
vielumstl:ittenelex'Publilia, nt plebei magistratus tributis comitiis
fierent (Liv. II 56). Piso hatte nach Liv. II 58 ausserdem be­
richtet, dass damals die Zahl der Tribunen von zwei auf fünf
vermelll·t worden sei; die Namen der ersten fünf seien Cn. Siccius
L. M. Duellius Icilius L. Mecilius. Die Späteren,
wie Tuditanus, Atticus, Livins (Allcen. in Corne!. 76. Liv. n 33)
lassen die beiden bei der secessio gewählten Tribunen gleich drei
weitere cooptiren 3. DiodorXI 67 berichtet : .01's 7rl!uh'wl;
X(t1:cf11:atf'll1av O~fW(Jr..Ot .b:ntl!S!;, Talo!; ~txlvUJ!; xal AcVXUJi; NsW-

Namen der höchsten Beamten, Fin~ternisse (bekanntlich seit 400 v. Chi'.)
und anderer Theuerungen etc. (Oato fr. 77) aufzll­
zeichnen als wirklich historische Begebenheiten.

1 Hier (XII 24 hat ü!Jt'igens vielleicht erst DiodOl' die Namen
in seiner Vorlage gestrichen; vgl. u. S. 618, L

2 Die Späterenhnhen die >That bekanntlich VOll PostumiU8 auf
T. Manlins Impel'iosus übertrag'en; Liv. IV 29, 5. - Deher die Nicht­
erwähnung der spolia opima des Cossus XII 80 s. Niese IIennes XII[
412. Mommsen R. F. Ir 19.

" Vgl. Mommsell Staat.srecht II 263 f,
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llJ(lIl)~, nitkOE roV1:Otf; M~r-()~ dovlUIOr;, xul ~1T6itlOt; 'Ar-llwr;. Die
Fassung (n(JQI; cfli}scheint anzudeuten, dass nicht von der ersten
Einsetzung sondern von einer Vermehrung der Tribunenzal11 von
zwei t'Uf vier die, Rede ist; die erste. Einset.mng des Tribunats
wird ,auch Diodor's .Quelle in das Jahr 260 u. c. versetzt haben.
Dass Dioder's und Pise's Angaben eng zusammengehören,' zeigt
die gleiche Folge der Namen; aber durchaus unzulässig ist es: modor
nach Piso zu corrigiren, wie Schweglel' 1. und frÜher 311chMommaen 2

gethan haben. Dass L. Mecilius nicht etwa ausgefallen ist, lehrt
schon das xul vor Sp. Acilius; dtT:UQ6r; und die Namellliste stüt.Zßll
sich gegenseitig, genug das Verhiiltniss liegt hier ebenso wie zwischen
del·modol·ischen Liste der Militärtl'ibunen und der der Fasten
(Mommsen R. F. Ir 225). Offenbar ist .Piso's Angabe eine I~lIt­

stellung der älteren Diodorischen. Die Tendenz ist klar: ea galt
die Zehnzahl der Tribunen zu Bekanntlichgescbiebt
dies durch die historisch völlig unhaltbare SAngabe: tribuni pI.

sunt, bini ex singttlis classibus Liv. III 30, 7. An­
drerseits nahm man nach Analogie des Consulats an, dass es U!'­

spt'ünglich nur zwei Tribunen gegeben babe. Es war daher sehr
nahe als lTebergangszahl nicht vier, sondern fünf auf:.m­
stellen: Allcon. in Cornel. p. 76: quidam quinque trib. trl\clnnt
creatos tum [260 u. c.] esse singulos ex singulis classibus. v'rei­
lieh erhielt man so eine Zahl, die aller Analogien ermangelt 4•

Die ]i'rage ob Diodor's Bericllt historisch richtig ist, kann
bier so wenig wie bei fast allen anderen Nachrichten die
Zeit vor und noch nach dem Deccmvirat .beantwortet wOl·den. Die
Verrnuthung aber lässt sich kaum abweisen, dass die Vierlmhl dur
Tribunen gedacht, ist als den vier tribus urhrmae entsprechend
und o.lso wohl (leI' Etymologie tribunus von tribus ihren Ul'Sprullg
verdanl{t. Es ist ja dasselbe Jahr, unter welchem die sonstigen
mmalist,ischen Berichte die Organisation der plebs lJach Tribut­
comitiell erzählen ".

1 R. G. Il 550 Anm.
2 Staatsrecht II 263, 3.. R. F. II 338, 85 nimmt er {liose Ansicht

zurÜck.
8 S: Mommsen Staatsr. TI 264. Von einer Beziehung zwischen

Tribllmm und Klassen findet sich sonst nicht die mindeste Spur.
·1 Mommsen Staatsr. I 32, 2.
5 Ob Diodor's Q.uelle die Vermehrung d,er Tribunen von 4 auf 10

SChOll 297 berichtete, wie die übrigen, oder sie erBt nach dom Decem­
virat eintreten liesB (XII 25) ist leider nicht ll'U entscheiden.
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Weit grösser ist die Abweichung in der Geschichte des Decem­
vitats. Die' Sage freilich wird, 'wenn auch weit lumpper so doch
wesentlich in derselbellWeise erzi~hlt wie bei den Späteren 1.

Auch dass die zweiten Decemvirn die Gesetzgebung nicht zum
Abschluss' sondern erst die nächsten Consuln Horatius
und Valerius die beiden letzten Tafeln ptlbliciren und die zwölf
Tafeln öffentlich ausstellen 2, erzählen alle Quellen im wesentlichen
gleichmässig 3, Dagegen Übel' die' beim Sturze des Decemvirats
eingeführte berichtet Diodor ganz abweichend von allen
audern. Die plebs (nA?]8ot;) , über das Verbrechen des einen
Decemvirn erbittert, zieht vom Algidus auf den Aventin, die De­
cemvirll sammeln nOAAov<; -roll! viwv' um sich, es droht ein Bürger-

1 Dass gar keine Namen genannt werden, ist wohl zum. Then
welli~rstlllls Diodor's Schuld; Verginiß's Name wird in der Q~elle so

gefehlt ha.ben, wie der Lncretia X 20. Dagegen. ist
leicht zn beachten, dass wie Diodor XII 24 [~ «mo)v Cicero
pro Cornel. (bei Ascon.. p. 77) und de rep. n 87 nnllS ex illis Vll"lS

statt AppitlS zu nennen; letzteren llennt er als den Vel'brechel'
Hur de TIn. Il 66, Appius ist daher vielleicht erst von den spätesten
Annalisten ZUlU IIanptschnldigen unte!' den .Decemvirn gemacht worden j

Mommseu, (He patl', Clandier (R. F. I). Den Vater des Mii.dchens
nennt Cicerowenigstens in der Republik, aber freilich Decimus[nicht

sonst er hier wie in pro Cornel. gar keine
Dass wie die secessio eine Copie der ersten, auch die

Verginiaerzählnug eine Duplication der Luoretiasage ist (vgL IJiv. III
44, In. a.] liegt auf der Hand. Ebenso tritt die Tendenz, an der
Geschichte der Decemvil'l1 •die Lehre von deu ausserordentlichen con­
stituirenden Gewalten paradigmatisch zn entwickeln' (Mommsen Staatsr,
HI,696) namentlich bei Livius sehr deutlich hervor; ob dieselbe aber
von Anfang an in dieser Absicht erfunden oder ob eine wirkliche

[resp. Tl'adition] benutzt ist, wird sich kaum entscheiden lasseu. ­
Ob in der Liste der ersten Decemviru bei Diodor XII 23 110n)./O,

1aoJ,fw, 'P'!YIHtxlJO, (Inrigilleusis] für Appius ältere oder
eiu Fehler ist leider nicht zu entscheiden.

2 Dass der Anachronismus, sie seien befestigt neu, 7:Oi, llfJO TOU

ßOIl).EIIT'If!{ot/ U) TC XH",EVOI, [",POlOI, XII' 26 dadurch zu erklären
dass die Quelle den Ort etwa durch ubi ?tune saut rostra bestimmte· und
Diodur dies änderte, weil zu seiner Zeit die rostra veJ:1egt wurden, hat
Klimke, Diodor und die röm. Annalistik. Progr. KöuigsMitte 1880

159) p. 7 richtig el'kanut, dass ol ö I!x ff. VO}ioyraq:.OI {Jo,!-

.(}uuva, awn!!X01!'fI. XII 25 eine false·he VOll decemviri
[als Titel, wie Liv. III 50] collegae auxilil1l11 ferentes ist(p. 3).

3 S. Mommseu Staatsr. II 1, 705, 1.
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kampf; da gelingt es den X(~!?tS(J1;(X..t:Ot 'VJV nOAtnvl' I mit vieler MÜhe
einen Vertrag (oftoAorh~) zu Stande zn bringen, dessen Hauptten­
denz ist, die Uebermacht der Patricier zu brechen. Die Vermittler
sind im Stande dies durchzusetzen, da sie wegen ihres Adels
(eVrSl!/;uJ,) und des von ihren Vorfahren ererbten Ansehens (ge­
wissermassen als Herren des Staates dasteh 11' • Mit andern Worten:
die neue Verfassung wird von dem intelligellten und reformfreund­
lichen Theile des Adels octroyirt und von beiden Parteien ange­
nommen 2.

Die Bestimmungen des Vertrages lauten:
1) es sollen 10 Tribunen als Wächter der Freiheit der Bürger

gewählt werden, welche unter allen städtischen Beamten die höchste
Gewalt (l;ovala) haben.

2) von den jährlichen Consuln muss der eine nothwendig
(nall.wf;) aus der plebs gewählt werden, während es betreffs des
Rndel'en der WiIlkühr des populus (rJijfWf;) überlassen bleibt, oh er
einen Patricier oder Plebejer ernennen will.

3) die zehn Tribunen jedes Jahres sind verpflichtet, für das
nächste gleichviele Tribunen wählen zu lassen (xaihau;l!at), sonst
sollen sie den Feuert"d erleiden.

4) gal' OE o/, rJ1fWeXOt fL0 aVfLrpoJl!(vat nf!uf; aU~ÄO'I)f;, XVeWL
ell'at ,OVal'« fL/}aOl! Y.eifLel!OV U~ XWAVEa~at. Dieser Satz ist völlig
unverständlich; der Fehler steckt wohl nicht nur in der Ueber­
lieferung, sondern auch schon in einer falschen Uebersetzung der
Vorlage durch Diodor. (Wenn die Tribunen nicht einig sind' er­
fordert den Nachsatz: 'soll das Verbot dem Gebot vorangehn>;

1 Nach den Späteren sind diese 'beliebtesten (oder angesehensten)
unter den BÜrgern' die Consuln des nächsten Jahres, Valerius und
Horatius; vgl. Cic. rep. II 31, der sie homines concordiae caus(1, sa­
picnter populares nennt. Schwegler III 70 und Mommsen R. F. JI
288, 96 beziebn die Angabe ohne Grund auf die drei Gesandten AseOD.
in Corne!. p. 77. Liv. III 50. Ganz willkührlich will Klirnke 1. c. p. 3
die Führer der Plebs mit eillscbliessen.

2 Genau ebenso Mommseri R. F. 1300. 11 288. Klimke p. 5 hält
Diodor's völlig klaren Bericht, anstaLt ihn aus sieh selbst zu erkläron,
für eine Entstellung der Verhandlungen über die lex Canulcia. Dies
sucht er zn beweisen, indem er neben demselben zwei Stelleu aus Li­
vius und DiclllYs abdrucken lässt, die weder dem Wortlaut noch dem
Inhalt llach mit Diodor's Worten irgendwie übereiustimmen. AufGl'und
solcher< Quellenvergleichung' kaun c'r dann allerdings Mommsen 'grobe
Irrthümel" vorwerfen I
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steckt !lIso etwa. in 1:0V ~}Itl fti(JOVKclfLBVOV eine falsche Uebersetzung
von intercedentem?

Es ist sehr begreiflich, dass man diesen Dericht zunächst sö
gut wie völlig ignorirt, dann wenigstens den zweiten Punkt als
ZUl'latz Diodor's gestrichen hat 1 i denn wenn ein Annalist im zweiten
.Iahl'hundert v, Ohr. wil'1dich schreiben konnte, steht es
schlimm um die - freilich unbewiesene und unheweil:lhare An­
mthme der Oontiuuität uud verhältnissmitssigeu GlaubwÜrdigkeit
der \'erfassungsgeschichtlichen Ueberlieferul1g. Denn es steht, wenn
auch für unseren Standpunkt nicht durch die Uebereinstimmuug
aller übrigen Schriftsteller, so doch durch die Fastenliste voll­
kommen dass L. Sextius cos, 1388 u, c. der erste plebeisehe
Oonsul war, dass nachher noch wiederholt zwei patricische Oonsuln
gewählt sind, dass (nach dem vergehlichen Versuch 539) zuerst
im Jahre 582 zwei Plebejer Oonsuln waren. Mommsen nimmt
daher an, 'dass Diodor sich die Darstellung des Ständekampfes
et'leichtert hat, indem er die Gesetze des Jahrs 304 und die des
Jahrs 387 (leges Lic. Sext.) zusammenzog und das letgtere [das in
Diodor'sFasten fehlt] dann strich' 2. Inuessen dass Diodol' BO

verfahren hätte, wÜt'de beispiellos in dem ganzen Werke dieses
sonst so mechauisch seine Quellen ausschreibenden Schriftstellers
da stehn. .Er der nie weiss was folgt und was er eben erzählt
hat, der z, B. den XI 85 unter 01. 81, 2 berichteten Feldzug des
Perikles ahnungslos unter 01. 81, 4 in derselben Weise noch ein­
mal erzählt (XI 88) und den messenischeu Krieg, dessen Dauer
er XI 64 auf 10 Jahre von 01. 77,4 bis 01. 81, 1 währen
lässt, soll sich hier über fast ein Jahrhundert später fallende
Ereignisse orientirt und eine sinnlose Fälschung vorgenommen

1 Nur Nitzllch, Annalistik 230. 235 erkennt an, dass Dioc1or nur
seine Quelle wiedergibt, hält aber den Berioht über das Consulat für
eine tendenziöse Entstellung des Flavius. - Schäfer's Untersuchungon
übor die anscheinend plebeischen Consuluamen aus den ersten Jahr­
zehnten der Republik (Jahrbb. für Phil. 574) berühren unsere
Frage nicht.

2 R, F. II 288. Mommsen führt ferner an, dass auch Diodor die
von den anderen Schriftstellern mit deu Liciniae in Verbindung
ges()tzte solitudo magistratuum (trad. 379-383) XV 75 als einjährige
cCt/((I!XÜt Jux nv((~ n:OJ..L"Y.f,~ (J"rXew, erwähnt. Indessen wh- wissen weder
wie cs sich in Wirklichkeit mit dieser Anarchie verhalten bat, noch
wie etwa die ält.este Tradition darüber gelautet hat.
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llaben - und zwar um unter dem Jahre 387 nicht einem neuon
Goeotz zwei Zeilen widmen zu müssen 1.

Dazu kommt, dass die scharfe Fassnllg der Bestiulluuug be'
treffs des patricischen Consuls bei Diodor doch zu der traditionellen
Formulintng der dritten lex Licinia, die sich beschrlillkt die eine
Consulstelle den Plebejern offen zu halten, nicht recht passt,.
Diodor vielmehr die Bestimmullg, wie sie im zweiten Jahr­
hundert v. ChI'. zu Recht und [seit 172/582] de facto bestand.
I~s ist dass der Zweck des Berichts Überhaupt kein
anderer ist, als die Grundsätze des zU!' Zeit des Verfltssers [ca.
150 v. Chr.] bestehenden Staatsrechts auf ein nach dem Sturze
der Decemvirn geschlossenes Compromiss zurÜckzuführen. Und im
Grunde ist. dies gar nicllt so auffallend: es tritt bier nm eine
weitere zu den vieleu von Mommsen so vortrefflioh naohgewiesenen
staatsreohtlichen Fiotionen in der römischen (Ueberlieferung'. Jede
Dal'stellung des bestehenden Staatsreohts wird bestrebt sein dieses
nioht nur als logisch richtig sondern auch als legitim und mög­
lichst wenigen Veränderungen unterworfen hinzustellen. Wie es
gelungen ist die Revolution, welche die Republik begrÜndete, fast
völlig zu beseitigen '::Ild dieselbe als eine auf gesetzliohem Wege
erfolgte Beseitigung der Tyrannis, die Republik als Ausführung der
Ordnungen des I{önigs Servius hinzustellen, so wird hier die später
zu Reoht bestehende Ordnung angeknÜpft an die zweite Revolution,
von der die Ueberlieferung berichtete, und dargestellt als hervor­
gegangen aus einer freien I<~inigung der rivalisirenden Parteien.
So besteht für den Verfasser die im Jahre 305 begründete Ver­
'fassung unverändert bereits 300 Jahre, denn die Vermehrung der
Aemter, die Einsetzung von Militärtribunen an Stelle der Commln,
der Streit ob Consuln oder Tribunen zu wählen sind (XV 61: 377
u. c.), die Nichtbesetzung des Oberamts OUt 'ft'l'(J,(; nOAI:m,a~ oraOEt(;

(XV 75: 379) sind, wenn die XII 25 gegebene Darstellung [die
in der Publication der zwölf Tafeln als feststehender Grundlage
des Civilreohts XII 26 ihre Ergänzung findet] richtig ist, für die
Entwickeluugsgeschicbte der Verfassung ohne Bedeutung. Dass
die zu Grunde liegende Anschauung über das Wesen der Verfas'

1 Warum die Kriegs~ribuneu des J. 387 bei Diodor Itusgelassen
sind. wissen wh' nicht; überhaupt sind die LÜcken in Diodor's Fasten
ja noch durchaus nicht aufgeklärt. Jedenfalls kann, dass er die Ge­
setze dieses Jahres weglassen wollte, doch für ihn koino Veranlassung
gewesen sein allch dies Jahr selbst zu streichen.
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sungsgaachichte historisllh falsch ist, kommt natürlich nicht in
Betracht.

Dass wir die Tendenz dea Berichtes richtig beurtheilen, lehrt
deutlich auch die Auseinanderaet,;.;ung über das Tribunat. FÜr die
historischen Verhältnisse der Zeit, in der der St.ändekampf noch
mit ungeschwächter Leidenschaft fortgeführt wurde, ist sie voll­
ständig falsch i· dagegen schildert sie in vortrefflicher Weise die
Stellung der Tribunen zur Zeit punischen Kriege [so MommllenJ.
Die auf Unterlasllung der Bestellung der Nachfolger gesetzte Strafe
des Feuertodes tritt bekanntlich auch in der mit der Sp. Cassius­
erzählung verlmüpften Angabe Val. Max. VI 3, 2 auf; hei Livius
tI'eteu die in die Jahre 305 und 306 verlegten eIuillischen und
trebonischen Gesetze (ut qui plebem sine tribuois rl;!Iiquisset qui­
que magistratum sioe provocatione craasset, targo ae capite puni­
retur IH 55, ut qui plebem Rom. tribunos plebi rogaret, is
uaque eo rogaret, dum decem t.ribunos pI. faceret 111 65, 4)a.n
ihre Stelle 1.

Endlich hat Polybios gena.u dieselbe Anschauung von der
tömischen Verfassul1gsgellchichte wie Diodor. Er sagt VI 11 (exc.
nEQI. 'YI'W/-Utlll): ön ano x~r; !1E(JSOV eftaßdoliwr; ci{; i~V <EJ,.).Ma* Kai

I ..,/ (1 ;) \' .... __) \ "" "i(JlwwlIiacumv '/;aiE(Jol', uno r01,rWll .wv KW{!WI' aE~ 7:W1' ,w:n~ /-Ui(JOr;;
1tQOUtEVX(!tll()t'fdvwv ~l' 2, Kui XUUWTOl' xai rl).. IitQ), EV mir; "'Avv~ßta,wtr;

Xat{lo'ir; • .. 01 (} Kai; XOIl vni{l .fjr; aVrJuil1l3wr; ett:1XJV AOrfn/ ano&ow­
"or8r; 7lEt(j(J,(J0fui:Ja vv" 1f0lJ Otaoarpl3iv (~1U)lOV Tl Kar' 6KEtvovr; vnijQX,E
rovr;; xat(Jovr; [Schlacht bei Caouae] etc. Ohne allen Sinn hat man die
Zahl in i(JtaKoatovc; u. ä. ändern wollena, woduroh als Ausgangs­
termin von dem ab die römische Vel'fassung zu den vorzÜglich­
ahm gehörte, das Jabr 180 v. ChI'. gewonDen würde. Vielmehr

! S. weiter Mommsen R. F. 11 172. Staatsrecht 11 1, 267 f.
2 Das Bubjeet ist unzweifelhaft die röm. (noU-

TEufl!<, wie VI 3, 1).
3 Heyse, PolylJii exc. guom. p.25 liest [X(tt 1(>1I<;:011{0I,] )mt l(>UX'

)lGlITet uud erklärt: dieit per totum hoc spatium 330 a.U!lorunl nullo um­
qllam tempore spoctabiliorem fuisse rom. remp. quam circa temp. Halln.
Diesol' Auffassung widerspricht ahcr sowohl ei710 TOU1WJJ nOll xWllwl' wie
«EI. Hultsch nimmt eine unheilbare Verkürznng durch den Epitomator
an; aber die oben Interpunetion eine völlig correcte
Coostru~~tion und einen klaren Zusammenhang; 'Seit dem J. 34 nach
Xorxes ou:if/e€m<; [ebT;' TalJT. J. >I. uimmt das erste cmo wieder auf] ge·
hörte der röm. Staat fortwährend zu deo und ur­
reichte seine höehste Blüthe zur Zeit Hannibals'.
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weist die Angabe cdl'eissig und'ehlige 1 Jahre·naoh Xel'xes atltfJ(t(ful
d. i. llach FrÜhjahr 480 v. Ohr. 2 dtlUtlicb auf die Zeit des Decenlvirats.
E~' ist 'dies Frltgmellt· bekanntlich 3 unmittelbar die BrnchllU\cke
der römischen Verfo,ssungsgeschiehte ItJlzuscbliessen. Nur bis
ZHm OOlll:lUlat des Horatius und Valeri'ns hat mithin Polybios die­
selbe erziihlt; damals ist das Gleiohgewicht del'Gewalten,woraut'
deI' Vorzug Roms beruht, hergestellt,' eine weitere Umgestal­
tung findet niolit Inehr statt. Den Höhepunkt . der Entwicke­
!ting, den Zeitpunkt wo die guten Seiten der Verfassung am wirk­
samsten hervortreteu,erreiobt dann der Stäat im zweiten punischen
Kriege (vgLVI 51). Mithiu kann aueh Polybios nichtadavon
gewusst haben, dass der Ständekampf efst ein Jahrhundert nach
dem Decemviratzum Absohluss gekommen ist, die Vollendung der
römisohen Verfassung erst von 387 u. o.datirt 4•

Ob es neben dieser Darstellung eineaudere Ueherlieferung
gab, wissen wir l1ioht 5. Jedenfalls aher musste ein Studium der
Fasten lehren, dass zuerst im Jahre 388 das Oonsulat Plebejern
zugänglich geworden ist und somit zur Streichung der Angabe
Über das OOl1sulat fUhren. So hat jedenfalls sohon der lateinis(lhe
Fabius Piotor berioht,;t in der bekannten ~Stelle: qtta;JI'opter turn
primmll ex plebe alter consul factus est, duo et vicosimo almo
postqU8.m Romam Galli oepel'Uut 6, und später ist diese Ansioht
allgemein durchgedrungen. Dass wir es hier nur mit einem Rilok·
achltlss zn thU11 haben, geht deutlich ans der ungemeinen Dürftig-

1 Wahrscheinlich ist TET1«f!O'I'V oder nEVH Xc,t Tl!. zn losen; denD
da, Pölybios den Gallierbrand in don Juli 3ß7 v. ühr. setzt (I 6),
wÜ'cl ihm das Consulat des Horatins und Ya1erius, je nachdem er dio
Consuln Diocl. XII 77 mitrechnete oder nicht, il1 447 oder 446 v. ChI'.
gefallen sein. Weniger sicher wäre die Berechnung vom ersten Jahre
der Republik = 508;7 v. Cbl'. aus (IlI 22).

2 So richtig Unger Rb. Mus. XXXV 10; vgl. Hel'mes XIV 82 fr.
a S. Nissen Rh. Mus. XXVI 253.
4 Auch Cicero de rep. kann die licinische nur ganz

kurz berührt haben. Die' Lücke von fast nenu Seiten nach II 37 wird
durch den SchluM dcl' Geschichte der zweitensecessio und 'den Epilog
zur Verfassungsgeschichte grösstentbeils ausgefüllt.

5 Die Frage nach dem HeiDischen wircl von uusercr
Untersllchllllg natürlich nicht berührt. Ebenso bleibt clie Frage, wie
die rÖm. Verfassnngsgeschichte wirklich verlaufen ist, hier völlig aus
dem. Spiel.

6 Fr. 6, bei Gellius V 4.
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keit und Gelmltlosigkeit der Schilderung des apgeblich zeh~ljä,hdgen

Kampfes um die HClnischen .Gesetze in .clen späteren Berichten
hervor. Die alberne Gesohichte von der Frau des Lioiuh~s, .der
vorgebliche VerBuch des Dictators O!\Iuillus, die Gesetzgebung zu
hindern, und eine lange Rede eines Appiue Claudius, also Erfin­
dungen der kläglichstell Art, das ist alles, was sie zu berichten
wissen. Nicht einmal fruchtbare Thema der Anarchie, welches
die Ueberlieferungbot, ist irgendwie ausgebeutet 1. Von irgend­
welcher auch noch so· dürftigeu Tradition über einen Verfassungs­
kampf, welcher, den Plebejern das Oonsulat eröffuet hätte, kann
mithin nicht die Rede sein.

Von der Auffassung der constituirenden Gesetzgebung nach
dem Sturze des Deoemvil'ats, welche bei Diodor und Polybios
deutlich ausgesprochen ist, haben auoh die späteren Darstellungen
Spuren genug bewahrt. Zunächst ist aus der Bestimmung über
das Oonsulat der eanulejisehe Antrag vom Jahre 309 gemacht ut
populo potestas esset seu de plebe seu· de patribus vellet consules
faeiendi (Liv. IV L Dion. Xl 53), dessen von der lex Licinia ab­
weichende Fassung aus der diodorisehen (~~oVlJI&; oiJaTJr; O~!lr.JJ

nai aWfJ0u,f!,Ovr; 1XJ.(;r; -onarovr; in lOi! nl~iJovt; notfitQ:}at) entstellt
sein wird 2. Das Ergebniss ist dann bekanntlich die Einsetzung
gemischter Consulartribunen. Livius erwähnt ausdrücklich, dass
ein Theil der Schriftsteller von dieseul Antrag nichts wisse, .son­
dern die Einsetzung der Militärtribunell auf äussere Kriegsl10th
zurückführe, zu deren Bewältigung mehr als zwei Oberfeldherrn
erforderlich waren (aine mentione promulgatae legis de consulibus
oreandis ex plebe) '.

Im Übrigen tritt, entsprechend der Tendenz, überall die
Persönlichkeiten möglichst hervortreten zu lassen, an Stelle des
durch die XUf!tE1JlW;Ot vermittelten Compromisses die valerisch-

1 Daher bemerkt Weissenborn zu Liv. VI 85, 10: 'Die Verhand­
hmg über die Gesetze scheint Liv:us in seineIl QuelleIl nur· unvollstän­
dig dargestellt gefunden oder selbst verkürzt zu baben'.

2 Da gleichartige Dinge berichtet werden, müssen auch Be1'üh­
rungen im Ausdruck zwischen Diodor und Liv.·Dion. vorlcommell, die
übrigens sehr geringfügiger Nll.tnr sind. Sehr wunderlich ist aber
I{limke's jI'olgel'lmg (I. c.), Diodor's Darstellung sei aus der aunalisti­
scben Darstellung der Verhandlungen übel' die cauulejische Rogation
entstellt.

3 Liv. IV 7, 2. Vg1. Nitilsch, Anualistik 151.
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horazische Gesetzgehung l . Das Gesetz ,über die Einsetzung der
Tribunen mit den Zusa.tzbestimmungen über die Verpflichtung zur
Bestellung der Nachfolger (s.o.) ist beibehalten. Die Ergänzung
dazu. bildet das von Livins und Dionys gleichmässig als das wichw

tigl'ltfl hingestellte Gesetz: ut quod tributim plebis iussil'll'let po­
pulum teneret 2. El'l besagt dies nichts. anderes, als was Diodor

angibt: !Ihna a~Ql1iotTat !Il1fUXQXOVC; fll1rlrrrcu; Exovrar; E~ovol{1.I; nnp "ar{~

noAtP c1(iXQPzmv; denn erst dadurch, dass was die Tribunen in den
Versammlungen der plebs durchsetzen Gesetzeskraft besitzt, wird
ja das Tribunat <das mächtigste der städtischen Aemter' " Esist
aher unzweifelhaft und auch ausser von Ihne S allgemein zugegeben,
dasll diese Angabe historisch falsch ist. Bekanntlich kehrt das­
selbe Gesetz in derselben Fassung noch zweimal wieder: als lex
Publilia 415 u. c. und als lex Hortensia 467 (1) u. c. Inhaltlich
bezeichnet es den letzten Abschluss des Ständeka.mpfs: die plehs
wird dem populus völlig gleichgeset,zt; während der Plebejer früber
dem Patricier- nachsta.nd, Shld jetzt in allen politisch wichtigen
Dingen die Patricier der zurückgesetzte Stand. Historisch richtig
kann daher uur die lex Hortensia sein: die vierte secessio führt
das Ende des Stän'::okampfes herbei. Die lex Pnblilia heruM
vielleicbt auf einer abweichenden Tradition, die lex Valeria VOll

305 ist deutlich eine verfassungsgeschichtliche Fiction 4.

I Dies hat weiter die Verweigel'lUlg des Triumphs für die sieg­
reichen Consuln von Seiten des Senats zur l"olge. Beachtung verdient
aueh, dass bei Diodol' XII 26, sowie beim chronogr. von 354, Idatius,
chron. pasch. der Name Horatius, bei Cicero rep. II 31, Livi1l8. Dionys,
Zonaras Valerins voransteht und in ihrer Geschichtserzählung Horatius
lediglich als Appendix des Valerius fungirt.

2 DiQu. Xl 45. Liv. III 55, 3: qua tribunieiis rogationibns
telum acerrimum datlltn est.

S • Die Entwiekelung der röm, Tributeomitien' Rh. Mus. XXVIlI
353 ff,

4 Die vielen Versuche, den drei Gesetzen verschiedenen Inlmlt
zu geben, aUe zu der Annahme, dass Dionys. XI 45 uud Livins
an zwei Stellen III 55 und VIII 12 die Ueherlieferung arg entstellt
hätten, während doch ihr Wortlaut so präcis ist wie. Dm' m,öglich (vgl,
Ihne 1. c.), und beruhen auf der unI)ewicsencn V01'aussetzung, dass die
Ueberlieferung über römische Verfa.ssllngsgeschichte historisch corl'ßct
sei odel~ doch (bei den 'älteren Annalisten') gewesen sei. Nm Ihne
erkenut die absolute Identität der drei Gesetze an, will sie abel' als
historisch fe~thaJt,en (nur dass er die lex Pub1i1ia dem Volel'o 283 zu­
schreibt,), was mir undenkbar scheint. Wenn Dio nach Zon. VII 19
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Ebenso wird ,es >lI,uoh mit: dem dritten. 'bei~ivius genanqten
valerisoh-borazisch~n Gesetz stehu, dem über die ProvQoa\ion.
Bekanntlich unllere: Ueberlieferung dreim &1 valerisohes
Geset,z, welcheIl den Magistraten befiehlt die Provocation zuzu­
lassen: im ersten Jahre der Republik, naoh dem Deoemvirat, und
im Jahre 45'1 (Liv. X 9); die heiden letzten Male wird qui ma­

gistratum' sine provoc<'!,tiolle creasset für vogelfrei erklärt (daher
lex sacrata.). Da. das Qonsulat des Valerius Poblioola im er('Jten
Jahre deI' Republik eine Fälsohung ist 1, fallen auoh die leges
Valeriae dielles Jahres.· .Dass die zweite auf grosse. GlaulJwül'dig­
keit keinen Anspruch erheben kann, ergibt sich aus dem bisherigen.
Und da nicht nur die annalistische Darstellung der Zeit nachdem
Decemvirat 2, sondern auch das Staatsrecht einen magister populi
opt,ima lege kennt" an die Provocation so wenig gebunden ist,
wie an die trihunicillche Gewalt 3, während weder berichtet wird,

dass er. VOll der lex Valeria eximirt noch wann .er ihr unter­
worfen wurde, werden wir die von 454 als die einzige geschicht­
liebe betrachten dül'fen. Wenn die römische Tradition die Ein­
führung der Provocation in die Königszeit, die Not,hwendigkeit,
illrer Zulassung in den Anfang der Republik verlegt, beweillt dies
nur, dass die späteren Römer dies Recht als eins der werthvollsten
heb'achteten, nicht dass es wirklich uralt ist. Wie sich übrigens
die leges Valeriae de provocatione zu den complures leges der zwölf

[Mommsen R. F. I 165] über das Gesetz von 305 abweichend berichtet
zu haben scheint, so ist es denkbar, dass er die Unmöglichkeit
der annalistischen Angaben erkannte und in seiner Weise durchgreifend
änderte.

1 S. Mommsen Chronol. 88. 199, Zwischen M. Horatius. der den
capitolinischen Tempel weihte, und L. Brutus, dem von der Sage ge­
geheuen Begründer der Republik (an den sich Collatinus und Lucretil1s
naturgemäss anschliessen) spielt Poblicola eine sehr unglückliche Rolle,
Die Weihung des Tempels konnte man nicht auf ihn übertragen (daher
(He Geschichte Liv. II 8, 6), beim Stnrze der Tarquinier ihm nur eine
secundäre Rolle geben (Liv, II 2, 11. Plut. PobL 1). So werden illm
ausseI' einigen unfruchtbaren die leges Valeriae über die Pro­
vocation und die Aechtung dessen der nach der Königswürde streht,
zugeschrieben. Bekanntlich kennt die älteste Ueberlieferuug ihn noch
nicht: PoL III 22, Die Valeriae sind wohl ein Reflex deI' Gesf\tz­
gehnng von 305.

2 S. Mommsell Staatsrecht Il 1, 156.
s Festlls p. WS Miiller.
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Tafeln, die bestimmten ab omlli iudicio poeml.que pl'ovocari Heere I,

verhielten, ist nicht völlig klar.
Kehren wir noch einmal zu der Frage nach der Quelle

Diodor's zurück, so ergibt sich, dass er einen Annalisten benutzt
hat, der älter ist als Piso 2, vielleicht auch als der lateinisohe
Fabius Pictor s, natürlich jiinger als die ii.ltesten grieohisch
schreibenden Annalisten, spociell als Fabius '\ vielleicht auch t\ls
Ennius 5. Einen Namen vorzuschlagen unterlasse ich absichtlich,
da ich entscheidende Anhaltspunkte nicht habe finden können und
eine· nicht weiter zu begriiudende Vermuthung nur schaden könnte.

Ich erwähne noch, dass wenn Diodor wiederholt abweichende
Berichte erwähnt (VII 3 EVtOt 'CW)! OVrn.lCtfpSwV; ibo Fabius. XI 53
nvst;n1J11 OVrY€?Up601J!. XII 64 paot, XIV 102 nV6t;. 116 A8rQVlJL
08 'Cn'si;. 117 llvuJt OE par.n .. oi os), er diese natürlich seiner
Quelle entlelmt hat, dieselben aber wenigstens zum grössten Theil
nicht ahweichende mÜndliclle Traditionen, wie Mommsen annellmen
musste 6, sondern die Erzählungen älterer Schriftsteller wiedergeben.

Leipzig. Eduard Meyer.

Anm. Dieser Aufsatz ist im December 1880 geschrieben,
ehe die neuesten Untersuchungen Unger's über die römische Chro­
nologie erschienen waren, zu denen ich sonst an einigen Stellen
hätte Stellung nehmen müssen.

1 eie. de rep. II 31.
2 S. 617. Mommsen R. F. II 338, 95 hemerkt mit Recht" dass

Piso nicht Diodor'e Quelle sein kann, weil er die Consuln 447. 4·48
a.usliese (Liv. IX 44), Diodor sie anführt.

3 S. 623.
4 VB 3. S. 614.
ß ih.
o R. F. II 271.




